
6rava :nma et Hlonita krincixum^

(^ xt. XV»

(XXVI)
§. y.

( Erweitert durch Zusaz.)
Da aber die Streitigkeiten vor dem Richter mit Rechte verfangen waren , sollen selbige aufs

schleunigste ausgeführt und entschieden : Auch , daß ein solches wirklich geschehe , von
Uns dergestalten aufgesehen werden , daß ein jedes beeder Unserer Reichs¬
gerichte ein Verzeichniß der bey solchem mit Recht verfangenen derley Sa-
cheü verfasse , und Unser Reichs - Hof - Rath jeden Jahrs bey Uns , Unser
und des Reichs Kammergericht aber in gleicher Frist , bey Ermanglung
einer Visitation , an Uns und die Reichsversammlung anzelgen sollen , wel¬
che dieser Sachen immittelst über die neu angebrachte in dem Weg . der Gü¬
te , oder jenem des Rechtens abgethan worden seyen , und aus was für e r-̂

hebl -icherr Ursachen eine jede der übrigen noch in Rückstand hafte.

R 3
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W . Capit . Joseph H.

(^rt . XVI .)
den und Religionen , auch in Sachen
Uns und Unsers Hauses eigenes In¬

tel eile betreffend , gewinnen und haben,
auch behalten , und denenselben Ord¬

nungen , Freyheiten und altem löbli¬

chen Herkommen nach , verrichtet wer¬
den möge.

/§ . n.
(Niemand ausser Reichs vor Gerichtzu laderi .)

Wir sollen und wollen auch keinen

Stand oder Unterthanen des Reichs

zur Rechtfertigung ausserhalb dem

Reich teutscher dlstlou heischen und la¬

den , oder auch wegen der Lehen-Em-

pfanZniß dahin zu kommen , begehren,
sondern innerhalb dessen sie alte und je¬
de, laut der güldenen Bulle , der Cam-

mer -Gerichts -Qrdnung und anderer

Reichs - Gesäzen zu Verhör - und Aus¬

führung ihres Rechtens kommen und

entscheiden lassen.
§ . m.

( Reichs -Gericht W ttatu <zuo zu lasse » . )

Wir sollen und wollen auch kein al¬

tes Reichs -Gericht verändern , noch ein

neues auftichten , es wäre dann , daß
Wir mit Churfürsten , Fürsten und

Ständen solches auf einem allgemei¬
nen Reichs -Tage für gut befunden.

§ . IV . ( XXVII)

( Unpartheyische Mir : und glimpflicher 8t/-
kU8 .)
Wir wollen die ssuklix , nach Inn-

Halt des Iiiürumeutikucis , beym Cam¬

mer - Gericht und Reichs -Hofrath ohn-
parthcylich sämmillriren , anbey verfu¬

gen

N . Capit . Leopold H . und
Franz il.

( ^ t . XVI .)

seres Hauses eigenes Interesse betreff
send , gewinnen und haben , auch be¬

halten und denselben Ordnungen,
Freiheiten und alten löblichen Her¬
kommen nach verrichtet werden möge.

§ . 2 .

(Durch Rechtspflege im Reiche .)

Wir sollen und wollen auch keinen
Stand oder Unterthan des Reichs zur
Rechtfertigung ausserhalb dem Reiche
deutscher Nation heischen und laden,
oder auch wegen der Lehenempfängniß
dahin zu kommen begehren , sondern
innerhalb dessen sie alle und jede, laut
der goldnen Bulle , der Kammcrge-
gerichtsordnung und anderer Reichs-
geseze zu Verhör - und Ausführung
ihres Rechtes kommen und entschei¬
den lassen.

S . 3.

(Erhaltung der Reichsgeseze .)

Wir sollen und wollen auch kein al¬
tes Reichsgericht verändern , noch ein
neues aufrichten , es wäre dann , daß
Wir mit Kurfürsten , Fürsten und
Ständen solches auf einem allgemei¬
nen Reichs -Tage für gut befunden.

§ . 4 . (XXVII)
(Unparteiische Justiz und glimpfliche Aus¬

drücke gegen die Stande .)
Wir wollen die Justiz nach Inhalt

des Instrument ! beim Kammer¬

gericht und Reichs -Hofrathe unpar¬
teilich administriren , anbei verfügen

las-

Project d. pcrpetulrl.
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ohne Unterschiöd der>

Personen , Stands,
Würden und Religio¬
nen , auch in Sachen,

sein und seines Hauses
eigenes Intereüe betref¬
fend , gewinnen und ha¬
ben , auch behalten , und

denenselbenOrdnungen,
Freiheiten , und alten

löblichen Herkommen
nach verrichtet werden¬

möge.

§. 2 . Es will und soll
auch der Römische Kay¬
ser keinen Stand oder

Unterthanen desReichs,
zu Rechtfertigung aus¬
serhalb dem Reich Teut¬

scher Nation heischen
l und laden , oder auch

wegen der Lehen - Em-

pfängniß dahin zu kom¬
men begehren , sondern
vornemlich innerhalb
dessen Sie alle und jede,
laut der güldnen Bull,
der Cammer - Gerichts-
Ordnung und anderer
Reichs - Gesezen zur
Verhör - und Ausfüh¬
rung seines Rechtens,
kommen und entscheiden
lassen.

§ . z . Es soll und will
auch der Römische Kay¬

ser
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OravZmm3 et Ivlonita krin-
cipum.

(^ rt . XVI .)

ReLchsstädLLsche OrAvaminil
et ^ lonita.
(Vrt . XVI .) '

/

(XXVII)
§ . 4 - ")

(Vlonituin.)
Nachdeme , daß die Kurfür¬

sten von denen unglirnpfiichen
Ausdrückungen derer Reichsge¬
richte mehr als andere Stande
ausgenommen seyn sollen - kein
Reichsgesezobhanden ; So wäre
auch solche Exzeption als eine
allgemeine Beschwerde anzuse¬
hen.

*) » Bleibt es bey dem Alomto von
1764 . "
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l. JoseH II.

XVk .)

gen lassen , damit in 'denen ein-
wie andern Orts ergehenden Er-
kanntuissen deren nnglimpflichen
Ausdrückungen bevorab gegen die
Churfürsten des Reichs - sich
enthalten werde.

§ . V.

( Verhütung der Thätlichkeiten , Ute
xetente . )

Ferner wollen Wir die Vorse¬
hung thun , damit in Rechtshän¬
gigen Sachen , und unter wah¬
render litis ? en6enr kein Stand
den andern , mit KeprelHlien,
Grellen und andern , wider die
Reichs - Saz - und Ordnungen
auch wider den allgemeinen Frie¬
densschluß laufende Thätlichkei-
ten beschwere.

7 Z . VI.
(Ordnungen deren Iteichs : Gerichte . )

"And darinn über die bereits
aufgerichtete und verbesserte , oder
noch aufrichtende und verbesseren¬
de Cammergerichts - Reichs - Hof¬
raths - und LxeLutionr >-Ordnun-

gen fest halten.

§ . vir.
( Reichs - Gerichte einander nicht einzn-

greiffen . ) -

Dem kroceis dieser Reichs-
Gerichten seine, ! stracken Lauf,
auch keinem von den andern ein-
greissen , oder kroeellus avoci-
rcn , vielwcniger über die Zen¬

ten-

N . CapLl. Leopsld n . und
Franz II.

( Lrt . XVI .)

lassen, damit in den ein - wie an¬
dern Orts ergehenden Erkennt¬
nissen der unglimpflichen Aus¬
drücke gegen die Kurfürsten , Für¬
sten und Stande des Reichs sich
enthalten werden.

8 . 5 .
( Verhütung der Thätlichkeiten .)

Ferner wollen Wir die Vor¬
sehung thun , damit in Rechts¬
hängigen Sachen , und unter
währender Litispendenz kein
Stand den andern mit Repressa¬
lien , Aresten und andern wider
die Reichssaz - und Ordnungen,
auch wider den allgemeinen Frie-
densfchluß laufenden Thatlichkei-
ten beschwere.

§ . 6 .
( Ordnungen der Reichsgerichte . )

Und darinn über die bereits
aufgcrichteten und verbesserten,
oder noch aufrichtendcn und
verbessernden Kammergerichts-
Reichshofraths und Lxecutions-
Ordnungen festhalten.

§. 7-
( Wechselseitiges Verhältniß derselben . )

Dem Prozesse dieser Reichs¬
gerichte feinen stracken Lauf , auch
keinem von dem andern cingreif-
fen, oder Prozesse avoziren , viel¬
weniger über die lententiAs und

juäi-

Project der perpetuirlicher;
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ser kein altes Reichs -Gericht ver¬
ändern , noch ein neues aufrich¬
ten , es wäre dann , daß Er mit
Churfürsten , Fürsten und Stän¬
den , solches auf einem allgemei¬
nen RcichS -Tag für gut befun¬
den.

§. 4 . Es will der erwehlte
Römische Kayser dle Igstiz , nach
Innhalt des Inckrumanti kacis
beym Cammer - Gericht und
Reichs -Hof -Rath unpartheylich
ackminillriren lassen,

§ . 6 . und darinnen über die
bereits aufgerichtete und verbes¬
serte , oder noch aufrichtende und
verbesserende Cammer -Gerichts-
Reichs - Hofraths und Lxecu-
tions -Ordnung fest halten,

H. 7 , dem Prozeß dieser
Neichs -Gerichter feinen stracken
Laufs lassen , und dem Reichs-
Hofrath und Cammer -Gericht
keinen Einhalt thun , noch von
andern im Reich ckireccke oder m -.
ciireLIe zugeschchen gestatten,

H. auch wider diese seine
Zusag die güldene Bull , die
Reichs -Hofraths - und Cammer-
gerichts -Ordnung , oder wie die¬
selbe inskünftig geändert und
verbessert werden möchte , dem
ob angeregte Frieden in Reli-
gions - und Profan -Sachen , auch

dem



W . Capl
't. Joseph II.

(ärt. XVI .)
rsritlLS und luäiLLtA Oamerse,

von dem Kayserlichen Reichs-
Hof -Rath , unter was vor ? rae.
text es seye , coZnosiciren lassen,
dem Cammergericht durch keine

absonderliche Kayserliche Lelen-

x>t» die Hände binden , noch das¬
selbe von seiner Schuldigkeit ge¬
gen das Reich abziehen , oder an

Erstattung seines Berichtes an
die Reichs - Versammlung , in
denen dahin gehörigen Sachen
hindern , überhaupt dem Reichs-
Hof -Rath und Cammer -Gericht
keinen Einhalt thun , noch von
andern im Reich direkte oder in-
«äireAe zu geschehen gestatten.

§ . vm.

( Urmutenenr ! des Cammer- Gerichts.)

Insonderheit aber ermeldtes

Kayserlichc und Reichs -Cammer-
gericht bey seinen Gerechtsamen,
Gerichtbarkeit und Rcichsconsti-
tutionsmaßigen Verfassung , Eh¬
ren und Ansehen gegen mannig-
lichen in allewege schüzen, erhal¬
ten und handhaben.

S . lX.

N . Capi
't. Leopold II - und !
Franz » -

(Krt. XVI .)
iuchests Lamerse von blnscrm
Reichshosrathe , unter was für
Pratext es sey , kognosciren las¬
sen , dem Kammergerichte durch
keine absonderliche kaiserliche Re-

scripte die Hände binden , noch
dasselbe von seiner Schuldigkeit
gegen das Reich abziehen , oder
an Erstattung seines Berichts
an die Reichsversammlung , in
den dahin gehörigen Sachen hin¬
dern , überhaupt dem Reichö-
hofrath und Kammergerichte kei¬
nen Einhalt thun , noch von an¬
dern im Reiche drre ^ e oder in-
äirecle zu geschehen , gestatten.

§ . 8 .

( Handhabung des Kammergerichts .)

Insonderheit wollen Wir an
das Reichskammergericht , für
Uns alleine keine Instruktionen
noch Inhibitionen , eben so we¬

nig auch in j)3rtlLuIari an Unfern
und des Reichs Kammerrichter
in Iustizsachen keine Verfügung,
noch auch Rescripte auf Einsen¬
dung der ^ rotocolloruiA xleui et
lenLtuuin erlassen , sondern da¬

fern etwas an dieses Gericht zu
verfügen , daß solches von Uns
rmd des Reichs Kurfürsten , Für¬
sten und Ständen zugleich ge¬
schehe, in Obacht nehmen , über¬

haupt aber ermeldtes kaiserliche
undAeichskammergericht bei sei¬
nen Gerechtsamen , Gerichtsbar-

S keit^
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dem Land - Frieden , sammt der

Handhabung desselben , wie auch
mehr ermeldtem Münster - und

OßnabrückischenFriedensEchluß
und dem zu Nürnberg ^ .o. iüz»
aufgerichteten LxeeutionL - k .e-
cels , und andere Geseze und

Ordnungen , so jezo gemacht , und

künftig mrtder Churfürsten , Für¬
sten und Stände Rath und Zu¬
thun möchten aufgerichtet werden,
kein Rescript , Xlanöst , oder
Loinurilliou , oder ichtwas an¬
ders beschwerliches ausgehen las¬
sen, oder zu geschehen gestatten,
in einige Weise oder Wege.

io . Dergleichen auch für
sich selbst wider solche gülden
Bull und des Reichs Freyheit
den Frieden in Religion - und

Profan -Sachen , auch Münster-
und Oßnabrückischen FciedenS-
Schluß und Land - Frieden,
sammt der Handhabung dessel¬
ben , von niemanden nichts er¬

langen , noch Uich ob Ihme,
oder seinem Hauß , etwas der¬

gleichen aus eigener Bewegniß
gegeben würde , nicht gebrauchen;
Ob aber diesen und anderen in

dieser Os ^ itulation enthaltenen
Arriculn und Punkten einiges zu¬
wider erlanget , oder auSgehen
würde , das alles soll kraftlos,
tod und ab sepn , immassen der

Römische Kayser es jezt als
dann , und dann als jezt , hier¬

mit
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Ot . xvi .)

Z . ix.
(Nichts gegen die Neichs -^unäamentLl-

Geseze ergehen zu lassen .)
Auch wider diese Unsere Zu¬

sage , die güldene Bulle , die
Reichs -Hof -Rachö - und Cam-
mer -Gerichts -Ordnung , oder wi¬
der Dieselbe inskünftig geändert
und verbessert werden mägte,
den obangeregten Frieden , in

Keligisn - und ? rofan Sachen,
auch den Land -Frieden , sammt
der Handhabung desselben , wie

auch mehr ermeldten Münster-
und Osnabrückischen Friedens-
Schluß , und den zu Nürnberg
F 6 5 o aufgerichteten Lxeemion8-
kecels und andere Geseze und
Ordnungen , so jezo gemacht,
und künftig mit deren Churfür-
sien , Fürsten und Ständen Rath
und Zuthun mögten aufgerich-
tet . werden ; kein Kesan '

^t , ^ un-
oder Lolumiilion oder etwas

anders beschwerliches , so wenig
xrovilori

' e als sonsten , ausgehen
lassen , oder zu geschehen gestat¬
ten , in einige Weiß oder Wege.

Z . X.
(Noch zu erlangen, , oder sich dessen zu

gebrauchen . )
Weiters sollen und wollen Wir

auch vor Uns selbstcn wider ob-

gemeldte

N . Capik. Leopold II. und
' Fi'anz il.

(^ rt. XVI .)
keit und reichskonstitutionsmäßi¬
gen Verfassung , Ehren und An¬
sehen gegen männiglichen in alle
Wege schuzen , erhalten und
handhaben.

§ . y.
(Nichts gegen die Reichsgeseze ergehen

zu lassen .)
Auch wider diese Unsere Zusa¬

ge, die goldeneBulle , die Reichs-
Hofraths - und Kammergerichts¬
ordnung , oder wie Dieselbe ins¬
künftige .geändert und verbessert
werden mögte , den obangeregten
Frieden , in Religions - und Pro¬
fansachen , auch den Landfrieden
sammt der Handhabung dessel¬
ben , wie auch mehr ermeldten
Münster - und osnabrückischen
Friedensschluß und den zu Nürn¬
berg 1652 aufgerichteten Exeku-
tionsreceß und andere Geseze
und Ordnungen , so jczt gemacht,
und künftig mit der Kurfürsten,
Fürsten und Stände Rath und
Zuthun mögten aufgeriehtet wer¬
det ! , kein Reskript , Mandat
oder Kommission oder etwas an¬
ders beschwerliches , so wenig
^ rovilorie als sonst ausgchen las¬
sen oder zu geschehen gestatten,
in einige Weis oder Weege.

§ . io.
(Nichts gegen die Reichsgeseze zu er¬

langen . ,
Wcirers sollen und wollen Wir

auch für Uns selbst wider obbe-
meldte

> Project dmperpctui
'rlichm

W . Capik.

mit cslliret , tödtet und abthut,
und wo Noch , denen beschwer¬
ten Partheyen derhalben noth-
dürstige Urkund und briefliche
Schein zu geben , und widerfah¬
ren zu lassen schuldig scyn will,
Arglist und Gefährde hierinn
ausgcschieden.

§ . 12 . Auch will der Römi¬
sche Kayser nicht gestatten , ver¬
hängen oder zugeben , daß andre
seine Räche , und Xlimüri , wie
die Namen haben mögen , insge-
sammt , oder jemand derselben,
sich in die Reichs -Sachen , wel¬
che vor den Rcichs -Hof -Rath
gehören , einheimischen , oder dar¬
inn auf einigerley Weiße dem
Reichs - Hof - Rach eingreiffen,
vielweniger mit Befehlen , oder
Oecieten beschweren oder irren,
oder ihme in coZnolLenäo vel
ju6iean6o , oder sonst in einige
Wege , Maß und Ziel geben,

§ . 1 z . noch auch daß einige
? roLel8 , Xlanciats , Oeceeta , Er¬
kenntnissen und Verordnungen,
was Namens oder Gestalt die¬
selbe feyn möchten , anderstwo
als im Reichs -Hof -Rath relolvi-
ret noch ohne dessen Vorbewust
exxechrt werden sollen.

§. 14 . Wann auch deme al¬
len zu entgegen inskünftig et¬
was Widriges vorgenommen wer¬

den



W . Capit . Joseph II.

( Art . XVI .)

tzemeldte guldne Bulle , und des
Reichs Freiheit , den Frieden in

KellAion - und krobau - Sachen,
auch Munster - und Osnabrücki-

schen Friedens -Schluß und Land-

Frieden , sammt der Handhabung
desselben , von niemand etwas
erlangen , noch auch , ob Uns
oder Unserem Hause etwas der¬

gleichen aus eigener Beweguuß
gegeben würde , gebrauchen.

§ . XI.

( LLllation alles Widrigen . )

Ob aber diesen und anderen
in dieser Ospitulatiou enthalte¬
nen Articulen und kuuäben , eini¬
ges zuwider erlanget , oder aus¬
gehen würde , das alles soll kraft-
loß - tod und ab seyn , immassen
Wir es jezt als dann , und dann
als jezt hiermit calliren , Lös¬
ten und abthun , und wo Noth,
denen beschwerten Partheyen der-
halben nothdürftige Urkund und
briefliche Schein zu geben , und

wiederfahren zu lassen , schuldig
seyn wollen , Arglist und Gefähr¬
de hierinnen ausgeschieden.

§ . XII.
( Verbotene Einmischung der Kayserli¬

chen Mniüers in die vor den Reichs:
Hof -Rath gehörige Sachen . )
Auch wollen Wir nicht gestat¬

ten , verhangen oder zugeben,
daß andere Unsere Räthe und
Xliuillri , wie die Namen haben
mögen , insgesammt oder jemand

der-

N - Capit . Leopold II. und
Franz H.

(Art . XVI .)
meldte goldene Bulle und des
Reichs Freiheit den Frieden in
Religions - und Profan -Sachen,
auch Münster - und osnabrücki-
schen Friedensschluß und Land¬
frieden , sammt der Handhabung
desselben , von niemand etwas
erlangen , noch auch , ob Uns
oder Unftrm Hause etwas der¬
gleichen auS eigner Bewegniß
gegeben würde , gebrauchen.

§ . n.
(Kassation alles Widrigen . )

Ob aber diesen und ander in
dieser Kapitulation enthaltenen
Artikeln und Punkten einiges zu¬
wider erlanget oder ausgchen
würde , das alles soll

"
kraftlos,

tod und ab seyn , immassen Wir
cs jezc als dann und dann als
jezt hiermit kassi

'
ren , tödten und

abthun , und wo Noch , den be¬

schwerten Partheien derhalben
nothdürftig Urkund und briefli¬
che Scheine zu geben und wie¬
derfahren zu lassen, schuldig seyn
wollen , Arglist und Gefährde
hierinnen ausgeschieden.

S . ir.
( Verbot der Minifterialeingriffe .)

Auch wollen Wir nicht gestat¬
ten , verhängen oder zugeben,
daß andere Unsere Rache und Mi¬
nister , wie die Namen haben
mögen , insgesammt oder jemand

S 2 der-

'
. - ZS
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den oder entstehen möchte , das
soll an sich selbst null und nichtig,
auch derReichs -Hof -Rath sammt
und sonders pflichtig und verbun¬
den seyn , deßwegen geziemende
Erinnerung zu thun , die Er
dann damit allergnadigst anhören,
und Sie , nebst ungesäumter Ab¬
stellung der angezeigten Eingrif¬
fen und Beschwerden , wider
männigliches Anfeinden , Kay¬
serlich schüzen, und das gesammte
Reichs - Hof - Raths - Collegium
bey der Ihme gebührenden Au¬
torität gegen andere seine Räthe
und Xliniiiro8 Ernst - und kräf-
tiglich handhaben soll und will;

§ . 15 . Wo auch im Reichs-
Hof -Rach in wichtigen Sachen
ein Votum oder Gutachten ab-
gcfasset , und Ihme reterirt wer¬
den solle, will er sich solches , im
Abwesen des Reichs -Hof -Raths-
Präsidenten und Reichs - Vice-
Canzlers mit Zuziehung der Ke-
und Lorrelereuten , und anderer
Reichs -Hof - Räthen beeder Re¬
ligionen , vortragen lassen , mit
denenselben darüber berathschla-
gen , und in keinem andern Rath
relvlviren r

§. 16 . Was auch einmal in
erst gedachten seinen Reichs -Hof-
Rath oder Cammergericht in ^u-
ciicio eontrsclialoriv cum chbit»
caulse coZnitione ordentlicher

Wei-
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'
Capit. Joseph N.'

(Lrt . XVI)
derselben sich in des Reichs -Sa¬

chen , welche vor den Reichs -Hof-
Rath gehören , einmischen , oder
darinn auf einigerley Weiß dem¬

selben eingreifen , vielweniger
mit Befehlen , oder Decreten be¬

schweren , oder irren , oder ihm
in coAno 5cenäo vel ju6iLLnclo,
oder sonst in einige Wege Maaß
und Ziel geben «.

§ . XIII.
HUnd deren Resolution «nd Rxr,eäition

ohne dessen Lorbcwnst.)

Noch auch , daß einige kra-
cesse , ^äanästs , vecrets , Er-

kanntnissen und Verordnungen,
wes Nahmens oder Gestalt diesel¬
be seyn mögen , anderswo , als
im Reichs -Hof -Rath celolvirt,
noch ohne dessen Vorbewust ex-

^ eäirt werden sollen.

§ . XIV.

( eLÜrttion .alles widrigen und
reuonL des Reichs -Hof-Nnths .)

Wann auch dem allen zu ent¬

gegen inskünftig etwas widrigen
vorgenommen werden ^ oder ent¬

stehen mögte , das soll an sich
selbst null und nichtig , auch der

Reichs - Hof - Rath sammt und

sonders pflichtig und verbunden

seyn , deswegen geziemende Er¬

innerung zu thun , die Wir dann
damit allergnadigst anhören , und
sie nächst ungesäumter Abstellung
der angezeigreu Eingriffen und

Be-

N . Capit . Leopold II . Md
Franz il.

(^ rt . VVI .)
derselben sich in des Reichs Sa¬

chen , welche vor den Reichs-
Hofrath gehören , einmischen,
oder darinn auf einigerlei Weise
demselben eingreifen , vielweni¬

ger mit Befehlen , oder Dekre¬
ten beschweren , oder irren , oder

ihm in coZnolcenäs vel juclicLN-
60 oder sonst in einige Weege
Maß und Ziel geben.

§ . IZ.
(In Reichs -Hofrathssachen.)

Noch auch , daß einige Pro¬
zesse , Mandate , Dekrete , Er¬
kenntnisse und Verordnungen,
weß Namens oder Gestalt diesel¬
ben seyn mögen , anderswo , als
im Reichs - Hofrathe resolvirt,
und ohne dessen Vorbewust expe-
tzirt werdenssollen.

§ . r 4 .
( Kassation dessen , was dagegen ge¬

schieht . )

Wenn auch dem allem zu ent¬
gegen inskünftig etwas widriges
vorgenomnren werden oder ent¬
stehen mögte , das soll an sich
selbst null und nichtig , auch der
Reichs -Hofrath sammt und son¬
ders psiichtig und verbunden
seyn , deswegen geziemende Er¬
innerung zu thun , die Wir dann
damit allergnadigst anhören , und
sie nächst ungesäumter Abstellung
der angezeigten Eingriffe und

Be-
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Weise abgehandelt und geschlos¬
sen ist, dabey soll es vörderist al¬

lerdings verbleiben , und nirgend
anderst , es seye dann durch den
ordentlichen Weg der in offt er-
meldtem Friedens -Schluß belieb¬
ter und nach dessen ^ rt . 5 . §
guoscl ^ rocessum jncliersrmm etc.
anstellender Kevillon oder 8u ^ - °

plication von neuem incOAltition
gezogen,

§ . 17. die am Kayserlichen
Cümmergericht aber anhängig
gemachte , und noch in unerör-
terten Rechten schwebende Sa¬

chen von dar nicht ab - noch an

seinen Reichs - Hof - Rath gefor¬
dert , noch von ihme aufgehoben,
und dagegen inlnbiret , oder sonst
aus andere Weise relcribirt , auch
was hinkünftig dagegen vorge¬
nannten , als null und unkraf-
tig vom Cammer -Gericht gehal¬
ten werden.
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( Art . XVI .)

Beschwerden , wider mannigliches Anfeinden kräf¬
tiglich sehüzen , und das gesammte Reichs -Hof-
raths -LoUeZium , bey der ihm gebührenden Au¬
torität gegen andere Unsere Räthe und Xlimttros

ernst - und kräftiglich handhaben sollen und wollen.

z . xv.

(kslativn der Reichs -Hoftaths - Gutachten.)
Wo auch im Reichs -Hof -Rath in wichtigen Ju¬

stiz-Sachen ein Votum oder Gutachten abgefaffet,
und Uns reteriret werden sollte , wollen Wir sol¬
ches anders nicht , als im Anwesen des Neichs-

Hof -Raths -krseücieuten und Reichs -Vice - Canz-
lern mit Zuziehung der Ke - und Orrelereuten,
und anderer Reichs -Hof -Räthen beyder KeliZiou,
insonderheit , wann die Sache beyderseits Keli-

§ ion8 - Verwandten betrift , vortragen lassen , mit

denenselben darüber berathschlagen ^tnd in keinem
andern Rath reiolviren.

§ . xvr.
(Lsmeäia gegen die Cammergerichts-Urthell.)

Was auch einmal in crstgedachten Reichs -Hos-
Rath oder Cammer - Gericht in ^ utcio coutraäi-
äkorio , LUM6eblt3 cs 72l2e coAnitione , ordentlicher
Welse abgehandelt und geschlofien ist , dabey soll
es forderst allerdings verbleiben und nirgend an¬
derst , es scy dann durch den ordentlichen Weg der
in oftermeldtem Friedens -Schluß beliebter , und

nach dessen Art . z . H . guos6 xrocellum juciicis-
rium

( Art . XVI .)
- Beschwerden , wider männigliches Anfeinden kräf¬
tiglich schüzen , und das gesammte Reichs -Hof-
rathskollegium , bei der ihm gebührenden Autho-
ritat gegen andere Unsere Räthe und Minister"
ernst - und kräftiglich handhaben sollen und wollen»

§ . 15.
(Resotvmmg der Ne ich o h vfrathsgulachten.)

Wo auch im Reichshofrath in wichtigen Justiz-
Sachen ein Votum oder Gutachten abgefaffet und
Uns referiret werden sollte ; wollen Wir solches
anderst nicht , als in Anwesen des Reichshofraths¬
präsidenten und Reichsvizekanzlers mit Zuziehung
der Re - und Korreferenten , und anderer Rcichs-
hofrathe beider Religion , insonderheit wenn die
Sache beiderseits Religionsverwandte betrift , Vor¬

trägen lassen , mit denselben darüber berathschla-
gen , in keinem andern Rache resolviren , und den

vorgefchriebenen moäum als eine kormam eilen »-

tislem beobachten . Es sollen jedoch diese an UnS
von dem Reichshofrathe zu erstattende Vota bcr

Justizsachen überall nach Anleitung der Reichshof-
rathsordnung nur in dem § . 18 , et 20 . V»

derselben bestimmten Fallen , oder wenn wichtige
den allgemeinen und öffentlichen Ruhestand betref¬
fende Umstande mit eintretten -, Statt finden und'
durch die darauf zu ertheilenden Resolutionen soll
die Justiz nicht sistiret , sondern befördert werden»

§ . r 6.
(Nechtsmittel gegen die reichsgerichtlichen Urtheile.)
Was auch einmal in erssgedachtem Reichshos-

rath oder Kammevgerichte in juäicio coutrs6iälo »-

rio cum clebita cauiae cognitione ' ordentlicher
Weise abgehandelt und geschloffen ist , dabei soll
es förderst allerdings verbleiben , und nirgend an¬

derst , cs sey dann durch den ordentlichen Weeg;
der in oftermeldtem Friedensschluß beliebten und

nach dessen Art . V . § . ĉ uosä xrocessum juäicisriulM
S z anstef-
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W . Capit . Joseph II.

(^rt . XVI.)
rium anstellcnder ^ eviiion oder

8ux >x ! lcLtioii von neuem in Oo-

Anitlon gezogen.

tz. XVII.

(Verbot! die am Cammer- Gericht an¬
hängige Sachen an den Neichs -Hof-
Nath zn forderen .)

Die am Kayserlichen Cammer-
Gericht aber anhängig gemachte
und noch in uuerörterten Rechten
schwebenden Sachen von dar nickt
ab - noch an den Neichs -Hofrath
gefordert , noch von Uns aufgeho¬
ben und dargegen inlnbnet , oder

sonst in andere Weise relaribirct,
ingleichen die währender allda

Rechtshängiger Hauptsache dar¬
aus entspringende Neben -Punk-
ten , welche in jene vergeMten,
daß sie ohne deren Entscheidung
nicht erörtert werden könnten,
einschlagen , bey demNeichs -Hof-
Rath nicht angenommen , auch
inskünstige nichts gegen dieses
alles vorgenommen , sondern all

widriges als null lind unkraftig
vom Cammer - Gericht gehalten
werden.

^. rticulus XVII.
S . l - ( N)

( Lxecution der abgeurtheilten Sachen
nicht aufzuhalten.)

Wann nun im Reichs -Hof-
Rath oder Cammer -Gericht ein
End -Urtheil gcfället , und dassel¬
be kraft Rechtens ergriffen , so

sollen

N . Capit . Leopold II . und
Franz il.

(ärt. XVI .)
anstellenden Revision oder Spe¬
kulation , von neuem in Kogni¬
tion gezogen.

8 . i7-
(Verhältniß beider Reichsgerichte .)

" Die am Kayserlichen Kam¬
mergericht aber anhängig ge¬
machten und noch in unerörter-
ten Rechten schwebenden Sa¬
chen von da nicht ab - noch an
Unfern Reichshofrath geforder¬
ten , noch von Uns aufgehoben und

dagegen inhibiret , oder sonst in
andere Weise reskribiret , inglei-
chen die wahrender allda rechts¬
hängigen Hauptsache daraus ent¬
springende Nebenpunkte , welche
in jene dergestalt , daß sie ohne
deren Entscheidung nicht erörtert
werden könnten , einschlagen , bey
dem Reichshofrathe nicht ange¬
nommen , auch ins künftige
nichts gegen dieses alles vorge¬
nommen , sondern all widriges
als null und unkraftig vom Kam¬
mergerichte gehalten werden.

.̂ rtieulns XVII.
8 , i . M

(Erekution der reichsgerichtlichen Ur-
theile.)
Wenn nun im Reichshofrath

oder Kammergericht ein Endur-
theil gefället , und dasselbe Kraft
Rechtens ergriffen ; so sollen und

wollen

ProjecL der perpetuirlichen
W . Capit.

^ rticulu « XVII.

i . Wann nun im Reichs-
Hof -Rath oder Cammergericht L
ein End - Urthei ! gefallet , und
dasselbe Kraft Rechtens ergrif¬
fen , so soll und will der Römi¬
sche Kayser dessen Lxecnticm in

keiner-
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